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Wertstofferfassung, quo vadis?
In Deutschland werden bereits heute
65% aller kommunalen Abfälle recy-
celt. Die Bundesrepublik nimmt damit
nach Österreich (mit 70% Recycling-
quote) EU-weit die zweite Stelle beim
Recycling ein. Umfragen bestätigen
immer wieder, dass hierbei die Abfall-
trennung als wichtige Voraussetzung
für eine hochwertige stoffliche Ver-
wertung und von den Bürgerinnen und
Bürgern als einer der wichtigsten Bei-
träge zum Umweltschutz gesehen
wird.

Die im internationalen Vergleich
hohen Verwertungsquoten im Bereich
der Hausmüllentsorgung in Deutsch-
land sind allein den Aktivitäten der
Kommunen als öffentlich-rechtliche
Entsorgungsträger zu verdanken. Das
etablierte System eines gebührenfi-
nanzierten umfassenden kommunalen
Systems der Abfallwirtschaft im Be-
reich der Hausmüllentsorgung und
auch der Entsorgung des sogenann-
ten Geschäftsmülls hat sich im euro-
päischen Vergleich bewährt. In Zei-
ten knapper werdender Ressourcen
kommt der Abfallwirtschaft zur Um-
setzung der Ziele des Klima- und Res-
sourcenschutzes eine besondere stra-
tegische Bedeutung zu. Wie sollen wir
die Stoffe, die sich im Abfall befinden,
zukünftig sammeln, sortieren und ver-
werten? Welche Verfahren sind unter
ökologischen, aber auch ökonomi-
schen Bedingungen zukunftsträchtig,
um den Beitrag zum Klima- und Res-
sourcenschutz dauerhaft auszubauen?
Mit dieser Frage beschäftigen sich
kommunale Abfallwirtschaftsbetriebe
seit langer Zeit.

In diesem Jahr soll nun die EU-Ab-
fallrahmenrichtlinie in deutsches
Recht umgesetzt werden. Für die Ab-
fallwirtschaft ist dies eine Wegschei-
de für die kommenden Jahrzehnte.
Ziel der Gesetzesnovelle ist die Scho-

nung der natürlichen Ressourcen und
die Sicherung der umweltverträgli-
chen Bewirtschaftung von Abfällen.
Aber nicht zuletzt geht es um die Fra-
ge, wer das Zugriffsrecht auf die Wert-
stoffe hat und was mit den sogenann-
ten Sekundärrohstoffen zukünftig ge-
schieht, wem diese also nutzen wer-
den. Die privaten Entsorger fordern
– nicht erst jetzt,
aber zu diesem Zeit-
punkt eben beson-
ders laut –, ihnen
diese Wertstoffe zu
überlassen.

Wird die Abfall-
entsorgung oder
auch nur die Ent-
sorgung werthalti-
ger Abfallbestand-
teile liberalisiert,
droht jedoch eine
Privatisierung der
Gewinne und eine
Verstaatlichung der Verluste. Rentier-
liche Wertstoffe würden durch die pri-
vaten Entsorger gesammelt und der
Erlös käme allein diesen zugute, wo-
gegen die Bürger weiterhin die Kos-
ten für die Verwertung und Beseiti-
gung der nicht rentierlichen Abfall-
bestandteile bezahlen müssten.  Eine
dem Wettbewerb geöffnete Wertstoff-
sammlung wäre gleichbedeutend mit
einer indirekten Gebührenerhöhung
für die Bürger.

Nur die kommunale Zuständigkeit
ist ein Garant für eine marktpreisun-
abhängige, flächendeckende und dau-
erhafte Erfassung der Wertstoffe aus
Haus- und Geschäftsmüll. Nur mit den
Kommunalen sind die angestrebten
hohen Recyclingziele der EU zu errei-
chen.

Foto: VKS im VKU
Karin Opphard

Karin Opphard

! Karin Opphard ist Geschäftsführerin des VKS
im VKU, www.vksimvku.de


